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parce que le cancer n’a pas pu étre
reconnu ou traité a temps, ce qui — nous
lavons vu — est parlois dit & Tabsence
de symplomes et trop souvenl aussi a la
ncgligence des malades... On aflirme
aussi, mais sans en rien savoir que telle
opcration est trés dangercuse, alors que
nous savons que le nombre des décés
opcratoires va en diminuant chaque jour
et que les méthodes employées ont ob-
tenu un grand degré de perfection. On
alfirme que les rayons X el le radium
sont lres dangereux et donnent lieu a de
graves accidenlts; ce nest pas exacl, et
Pon perd un lemps précieux a interroger
les parents el les voisins sur les avan-
tages ou les risques de 'un ou Pautre de

ces trailements; et pendant ce temps,
I'état s"aggrave et les chances de gucrison
diminuent de plus en plus. Lorsqu’enlin
on se décide, il est souvent trop lard, et
¢’est ce lraitement tardif que I'on rend
responsable alors des suites nélastes des
hesitations et des préjugés.

Iinfin, on ne saurait oublier, pour les
cas incurables et désespérds, qu'il existe
des moyens de lulter contre la souffrance
el de soulager les malades, el que seul le
mcédecin peut assumer cette tiche sou-
venl ingrate, mais qui lui permet de
donner la mesure de son dévouement
désintéresse et de sa patiente compré-
hension des miseres physiques et mora-
les de nolre pauvre humanite.

Fussgénger und Fussgéngerstreifen.

Was der Verkehrspraktiker dazu sagt.

«Der Fussgiinger hat die Trolloirs
oder I'ussgingerstreifen zu beniilzen und
die Strasse vorsichtig zu tberschreiten.
Auf uniibersichtlichen Strassenstrecken
und wenn Molorfahrzeuge herannahen
hat er sich an der Strassenseile zu hal-
ten. IS hat auch die Anordnungen der
Verkehrspolizei zu beachlen.» Art. 35
M. I°. G. I‘erner haben dic IFussginger
die ihnen tar die Beniilzung der Ifahr-
bahn von der Verkehrspolizei gegebenen
Zeichen ebentalls zu befolgen. Art. 76,
Ziff. 3 der Vollzichungsverordnung.
wird
dem IFussgiinger vorgeschrichen, wie er
Auf
den ersten Blick mag es scheinen, die
Vorschrilten, mit denen der I'ussginger
bei der eidgendssischen Gesetzgebung
bedacht worden ist, seien elwas diirftig;
bei richtiger Ueberlegung [indet man
aber doch, dass in diesen wenigen Wor-

Mit diesen wenigen Worlen

sich im Verkehr zu verhalten hat.

len schr vieles enthalten ist, was sich an
die Adresse des Ifussgiingers richtet, und
was er im Inleresse der Verkehrssicher-
heil zu befolgen hat.

Durch die Strassenkreuzungen wer-
den die Trolloirs unterbrochen und der
[Fussgiinger belindet sich  zunichst am
Jinde seines Gehweges. Muss er nun, um
seinen Weg fortsetzen zu konnen, die
Strasse itherschreilen, dann darl er das
nur unter Aufwendung entsprechender
Vorsicht. Um ihm die Ueberquerung zu
erleichtern, wird durch eine Markierung
(gut sichtbar aufgemalte Striche oder
sogenannte Nigel) zwischen den unter-
Trottoirs eine Verbindung
hergestellt.  Diese markierten Verbin-
dungen sind die Sicherheilszonen fiir die
['ussganger, chen die Fussgiingerstreifen.
Sie  verlaufen entweder an verkehrs-
reichen  Strassenkreuzungen oder auf
verkehrsreichen Plitzen als Verbindung

brochenen
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zwischen Troltoirs, Schutzinseln, Bahn-

stationen usw. In erster Linie haben «die

I‘ussgiinger  beim  Ueberschreiten  der
Strasse die I['ussgangerstreifen zu  be-

nitlzen. Die Ueberschreitung hat rasch
zu erlolgen, denn die I'ussgiingerstreifen
sind keine Schutzinseln, keine Reservate,
auf denen der Ifussginger nach eigenem
Belieben stehen bleiben darf.

Aufl verkehrsreichen Kreuzungen, wo
der I'ahrzeugverkehr durch Leucht-
signale oder durch Verkehrspolizisten
geregelt wird, hat sich auch der Ifuss-
ganger den polizeilichen Anordnungen
zu [igen. I soll sich nur in der Rich-
tung des [reigegebenen Verkehrsstroms
bewegen und diesen nicht durchqueren,
weil er sonst Unordnung in den Verkehr
bringt und sich selbst in Gefahr begibt.
Bei  allen
muss der l'ussginger priifen, ob die
Ueberquerung der IFahrbahn ohne Ge-
fahr moglich ist. Sein Rechlt auf Be-
niitzung des I'ussgéngerstreifens ist kein
unbedingtes Vortrittsrecht, oder wenig-
stens nur dann, wenn er sich auf dem
Streifen
ihn zu betreten beabsichtigt. Das ergibt
sich aus nachstehender, fir den IFahr-

andern I‘ussgiingerstreifen

befindet, nicht aber, wenn er

zeuglenker  aufgestellten  Vorschrift:
«Vor Fussgingerstreifen haben die

Motorfahrzeugtihrer (gilt auch finr die
Radfahrer) die Geschwindigkeit zu
miissigen und nétigenfalls anzuhalten,
um den sich schon darauf befindlichen
JTrussgingern die ungehinderte Ueber-
querung der I'ahrbahn zu ermoglichen.»

Iis bestehen also sowohl fir Ifahr-
zeuglenker wie fur I'ussginger Rechte
und Pflichten. Allein diese Bestimmun-
gen diirfen nicht einfach schablonenhaft
angewendet werden, etwa in dem Sinn,
dass dem I"ussgiinger auf dem T uss-
gingerstreifen unter allen Umstinden
das Vortrittsrecht gebithre. Wie bei allen

andern Vorlrittsrechten wird man auch
hier die Umstande des einzelnen Ifalles
zu pritfen haben. Die Verkehrssicherheit
verlangt unler Umstinden vom Ifuss-
ginger wic vom Ifahrzeuglenker den
Verzicht auf sein Vortrittsrecht. Auch
der an sich Vortrittsberechligte darl bei
dessen Ausiitbung die allgemeine Sorg-
faltspltlicht nicht ausser acht lassen.
Der I'ussgiinger, der die Itahrbahn
itberqueren 'will, hat sich vorerst zu ver-
gewissern, ob micht ein IFahrzeug sich in
unmittelbarer Nihe des
streifens befindet. Iir bedenke, dass ein
Motorfahrzeug nicht aul der Stelle an-

Fussgiinger-

gehalten werden kann, dass es dazu, je
nach der IFahrzeuggeschwindigkeit und
dem Zustand der IFahrbahn (trocken,
nass, vereist usw.) einer kiirzeren oder
lingeren Anhaltestrecke bedart. Diese,
aus Reaktions- und Bremsweg zusam-
mengesclzte Anhaltestrecke betrigt aut
guter, trockener Strasse und bei guten
Bremsen bei 30—-40—50 km/Std. zirka
15—24--34 m und auwf schliplriger
Strasse zirka 26 —43—63 m. Ist die I'ahr-
bahn frei, dann darf der Ifussginger
unbedenklich  den IFussgingerstreifen
betreten und die Strasse traversieren.
Sobald cr jedoch ein I"ahrzeug heran-
nahen sicht, dann muss er priifen, ob die
Ueberquerung der I’ahrbahn, selbst auf
dem I'ussgingerstreifen, ohne Gelahr
moglich ist. Er hat also sein Augenmerk
auf Distanz und Geschwindigkeil des
heranndahenden Fahrzeuges zu richten.
Befindet sich aber ein I'ahrzeug in un-
mittelbarer Nihe des Streifens, dann
darf der Iussgiinger die I"ahrbahn nicht
mehr {iberqueren, es sei denn, dass der
Verkehr in der betreffenden Richtung
gestoppl wurde und das IFahrzeug vor
dem Ifussgiingerstreifen anzuhalten ge-
zwungen ist. In diesem Zusammenhang
sei lbrigens bemerkt, dass Ifahrzeuge
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nicht auf, sondern nur vor dem I‘uss-
gingerstreifen stoppen diirfen.

Nach den Pflichlen und Rechten des
auch der Ifahr-
kein Ituss-

['ussgiingers  hat sich
zeuglenker zu richlen. Ist
giinger in Sicht, dann critbrigt sich ein
Verlangsamen der Geschwindigkeit oder
ein Anhalten vor dem [‘ussgingerstrei-
fen. Halten sich I‘ussginger auf dem
Troltoir auf und lassen sic die Absicht
erkennen, sich auf den Streifen zu be-
geben, um die IFahrbahn zu @berqueren,
dann der
Geschwindigkeit

muss “ahrzeuglenker die
Dabei
kann unter Umstinden der FFussginger
die Fahrbahn ohne Gelahr noch vor dem
‘ahrzeug uberqueren, oder aber der
I'ahrzeuglenker ist in der Lage, vor dem
Fussgingerstreifen anzuhalten, falls der
I‘ussginger sich in seiner Ueberlegung

herabsetzen.

geirrt hat. Befinden sich aber ITuss-
ginger bereits auf dem lFussgiingerstrei-

fen, dann hat der Motorfahrzeuglithrer
sein Tempo zu missigen oder anzuhal-
ten. Noch etwas anderes aber wird vom
‘ahrer verlangt: Der «Blick fiir den Ver-
kehr», der ihn befihigen soll, die auf
dem Fussgingerstreifen sich aufhalten-
den Personen nach ihren Eigenschaflen
zu beurteilen und sich danach einzu-
richten. Junge, rastige Leute sind in
ihren Bewegungen rascher und sicherer
als alte oder mit einem Gebrechen hehaf-
lele. Diesen Verhillnissen hat auch der
Verkehrspolizist Rechnung zu tragen; er
darl zum Beispiel nicht einen IFahrzeug-

lenker Schnellfahren auflordern,
wenn dieser, der Situalion entsprechend,
cin etwas langsameres, daliir aber vor-
Tempo vorziehl. Lelzlen
Iindes trigt doch der I"ahrzeuglenker die

ZUI

sichligeres

Veranlworlung.

Unter  Aufwendung entsprechender
Vorsicht hat der Liussginger die IFahr-
bahn auf dem IFussgingerstreifen zu
itberqueren, auch dann, wenn er genotigt
ist, einen Umweg zu machen, um ihn zu
erreichen.

Nicht nur Vorsicht ist eine der
Hauptpflichten des Ifussgiingers, er muss
auch bestimmt und entschlossen han-
deln. Auf keinen Ifall darf er auf der
IFahrbahn hin und her, vorwirts und
riickwiirts springen. Den Ifussgiinger zu
verniinftigem Denken und  Ueberlegen
zu bringen, dazu kann der I'ahrzeug-
lenker oft viel beitragen. Nicht die
schablonenhalte Anwendung der Vor-
schriften verhiilet Unfalle, sondemm
gegenscitige Racksichinahme. [Far den
Fussgiinger ist es aul alle IFalle vorteil-
hafter, ein paar Sckunden vor dem
Fussgingerstreifen anzuhalten — selbst
wenn'’s pressiert —— um dann sein Ziel
ohne Gelahr zu erreichen, und die IFahr-
nichts und

zeuglenker vergeben  sich

lassen sich keinen Ifehler zuschulden
kommen, wenn sie, je nach der Situa-
tion, das Tempo gegen die Fussgiinger-
slreilen hin elwas vermindern, um war-
tende «Mitmenschen» in Sicherheit pas-
sieren zu lassen. Sch.
(Aus der «Automobil-Revue».)

Gegen Uebelkeit in der Eisenbahn

soll Siissmost helfen. Wenigstens emp-
fehlen die «Bremer Nachrichten» vom
17. Juni in einem Aufsatz tber die Ge-

sundheitspllege aul Reisen wiederholt

das Trinken kleiner Schliicklein Siiss-
most. Der Schreiber dieser Zeilen hat
das Mittel noch nicht ausprobiert, weil
ihm nicht tibel wird. Mag wohl sein, dass



	Fussgänger und Fussgängerstreifen

